
Strategiespielefreunde Bad Emstal e. V.
Beitragsordnung

§ 1 Grundsatz
(1) Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung.
(1) Die Beitragsordnung regelt die Beitragsverpflichtungen der Mitglieder und weitere

anfallende Gebühren. Sie kann nur durch die Mitgliederversammlung geändert 
werden.

§ 2 Mitgliedsbeiträge
(1) Die von den Mitgliedern aufzubringenden Beiträge und Gebühren sollen 

den Fortbestand des Vereins in Gegenwart und Zukunft sichern.
(2) Es erfolgt eine Unterteilung in Monatsbeiträge, Förderbeiträge und sonstige

Gebühren.

§ 3 Monatsbeiträge
(1) Der Verein unterscheidet bei der Vollmitgliedschaft zwei Beitragsgruppen:

Erwachsene 20,00€,
Ermäßigte (Schüler, Studenten, Arbeitslose, Rentner) 10,00€.

(1) Der Vorstand behält sich das Recht vor, die Voraussetzungen für den ermäßigten
Beitrag zu prüfen.

(1) Unabhängig vom Beitrittstag ist immer der volle Monatsbeitrag zu zahlen.
(2) Neue Vollmitglieder zahlen in den ersten 12 Monaten ihrer Mitgliedschaft grundsätz-

lich den ermäßigten Beitragssatz. Hinsichtlich dieser Regelung gilt als neues Vollmit-
glied jede Person, die die Mitgliedschaft erworben hat und innerhalb der letzten drei 
Kalenderjahre kein Vollmitglied der Strategiespielefreunde Bad Emstal e. V. war.

§ 4 Förderbeiträge
(1) Fördermitglieder des Vereins zahlen einen Jahresbeitrag von mindestens 20,00 €.
(1) Der Förderbeitrag ist immer für das volle Geschäftsjahr zu zahlen, unabhängig 

vom Beitrittsmonat.
(2) Der Förderbeitrag ist immer zum Anfang des Geschäftsjahres zu zahlen.



§ 5 Gebühren
(1) Für interessierte Personen, die nicht Mitglied des Vereins sind, besteht die 

Möglichkeit, am Spielbetrieb an vier Tagen im Jahr teilzunehmen. Gegenüber
solchen Spielpartnern wird eine Gebühr in Höhe von 5,00 € pro Tag erho-
ben.

(2) In Absprache mit dem Vorstand können an einer Mitgliedschaft Interessierte an vier
Tagen gebührenfrei teilnehmen.

(3) Der Vorstand ist befähigt, bei Notwendigkeit weitere angemessene Gebühren
festzusetzen.

(4) Mitglieder haben in jedem Kalenderjahr eine Anzahl von Arbeitsstunden abzu-
leisten, deren Höhe und Art in der Hausordnung festgelegt ist. Bei Nichtableis-
tung ist ein finanzieller Ausgleich von 10 € pro nicht abgeleisteter Arbeitsstun-
de zu entrichten bzw. von 5 € für Mitglieder, die ermäßigten Beitragssatz zah-
len.

(5) Nichtmitglieder haben die Möglichkeit, an einer kompletten Malwoche teilzu-
nehmen. Dafür wird eine einmalige Gebühr in Höhe von 10€ fällig. 

(6) Mitglieder des Vereins haben die Möglichkeit, gem. §8 der Hausordnung ein La-
gerfach an zu mieten. Die Miete für ein Lagerfach beträgt 5€ pro Monat und ist 
gem. §7 Abs.3 der Gebührenordnung zu entrichten.

§ 6 Sonderregelungen in Ausnahmesituationen
(1) In begründeten Ausnahmesituationen kann der Vorstand die Zahlung der Beiträge

oder Gebühren für einzelne Personen komplett oder in Teilen aufschieben, ermä-
ßigen oder erlassen.

§ 7 Zahlung der Beiträge
(1) Beiträge des Vereins sind Bringschulden und im Voraus zu entrichten.
(2) Der erste Beitrag ist sofort fällig.
(3) Die Begleichung der Beiträge hat durch Überweisung auf das Konto des Vereins zu er-

folgen. Alternative Zahlungsweisen (etwa Barzahlung) können mit dem Vorstand ab-
gesprochen werden.

(4) Geraten Mitglieder mir ihren Beitragszahlungen in Verzug, können diese nach zwei-
maliger Mahnung beigetrieben werden. Für jede Mahnung kann eine Mahngebühr 
erhoben werden.

§ 8 Außenstände Getränkeabgaben.
(1) Die Kostenbeiträge für die Abgabe von Getränken und Snacks werden sofort bei

Verzehr fällig.
(2) Sollte es dennoch zu Außenständen in diesem Bereich kommen, so sind diese 

so schnell wie möglich, spätestens aber bis zum Ende eines Quartals zu beglei-
chen.

(3) Ansonsten erhalten die betroffenen Mitglieder eine Rechnung durch den 
Schatzmeister, für welche eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 3,00€ erho-
ben werden kann. Weiterhin findet sinngemäß der Abschnitt 4 des § 7 Anwen-
dung.



§ 9 Finanzielle Entwicklung und Fortbestand des Vereins
(1) Die Mitglieder des Vorstands sollen in jeder ersten Sitzung eines jeden Jahres an-

hand des vom Schatzmeister vorgelegten Kassenberichtes die finanzielle Situation 
des Vereins beurteilen. Sollen zeitgleich mehrere Mitglieder aus dem Verein austre-
ten, hat eine sofortige Prüfung der Finanzen zu erfolgen.

(2) Sollte hierbei festgestellt werden, dass zum Fortbestand des Vereins Anpassungen
notwendig werden, sollen Einsparungsmöglichkeiten geprüft werden und es sind 
gegebenenfalls auch Erhöhungen der Beiträge und Gebühren in Erwägung zu zie-
hen.

(3) Vorschläge zur Anpassung der Beiträge und Gebühren sind dann vom Vorstand
auszuarbeiten und in der nächsten Mitgliederversammlung vorzulegen.

Vorstehende Beitragsordnung wurde am 22. Juli 2023 von der Mitgliederversammlung be-
schlossen. Für die Richtigkeit der Angaben zeichnen die nachfolgenden Vorstandsmitglieder:

_________________________________ _________________________________
Vorsitzender 2. Vorsitzender

_________________________________ _________________________________
Schatzmeister Schriftführer


